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1. Abschnitt. 

Der Übersetzungsgedanke. 

A. Programm. § 1. 
1. Die nachfolgende Untersuchung hat eine doppelte Aufgabe: 

Sie soll sich einmal mit den Übersetzungsvorgängen des Mittel­
alters beschäftigen. Sie bringt insofern einen Beitrag zu der 
Methodenlehre der Geschichtswissenschaft, und zwar zu einem 
Teil, dessen Ausbildung erst Aufgabe der Zukunft ist, zu der 
Üb ersetz u ngsl ehre. Diese Lehre ist nicht nur für den 
Rechtshistoriker wichtig, sondern für jeden Historiker des 
Mittelalters, und auch, wenn schon abgeschwächt, für den Philo­
logen. Die Untersuchung soll ferner zwei sachliche Probleme 
klären, bei denen die Übersetzungsprobleme besonders wichtig 
sind, das friesische Textproblem und die Ständekontroverse. 

Meine Untersuchung kann keine vollständige Theorie der 
Übersetzungsvorgänge bieten. Die Ausgestaltung einer Theorie 
fordert die Vorbildung des Historikers und des Philologen; 
sie übersteigt das, was ein Rechtshistoriker leisten kann. Des­
halb muß ich mich in diesem Abschnitt mit Anregungen be­
gnügen. Was aber der Rechtshistoriker kann und soll, dem die 
Wichtigkeit dieser Probleme bei seinen Arbeiten vor Augen 
tritt, das ist der Hinweis auf die Notwendigkeit einer Über­
setzungslehre durch den Beitrag von konkreten Beispielen ihrer 
Verwertung. Meine Studien haben mich immer wieder dazu 
geführt, mich mit der Übersetzungslehre zu beschäftigen. Diese 
Ausführungen sind in meinen verschiedenen Schriften zerstreut 
und sollen jetzt zusammengefaßt werden 1 ). Außerdem will ich 

i) Schon in meinen »Gemeinfreien«, 1900, habe ich die Bedeutung des 
Übersetzungsgedankens betont (S. 59 ff.), die wichtigsten Folgerungen ge~ 
zogen und zum Aufbau meiner Ständelehre verwendet. Weitere Ausführungen 
finden sich namentlich in meiner »Dienstmannschaft« S. 125 ff., im »Hant-

H e c k , Übersetzungsprobleme. 1 
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die beiden wichtigsten Funktionen der Übersetzungslehre, ihre 
Verwendung für die Quellenkritik und ihre Tragweite für die 
Institutsgeschichte an zwei Problemen darlegen. Die erste Funk­
tion soll an der Streitfrage über das Verhältnis des Lateintextes 
der gemeinfriesischen Rechtsquellen zu den friesischen Texten 
erörtert werden, die zweite Funktion an der viel besprochenen 
Streitfrage über die Stände der karolingischen Volksrechte. Bei 
dieser Erörterung werde ich auch zu den Einwendungen 
Stellung nehmen, welche v. SCHWERIN 1) und KONRAD BEYERLE 2) 

gegen meine sachliche Deutung sowie gegen meine Über­
setzungslehre und ihre Anwendung erhoben haben. 

2. Die Notwendigkeit der Übersetzungslehre ergibt sich aus 
dem Zwiespalt, der in dem frühen Mittelalter auf deutschsprach­
lichem Gebiet zwischen der deutschen Sprache des Rechtslebens 
und der lateinischen Urkundensprache bestanden hat. Die 
rechtsbildenden Elemente haben deutsch gesprochen und ihre 
Normen einschließlich der Geschäftsnormen in deutscher 
Sprache geformt. Aber die Festlegung für die Dauerwirkung 
erfolgte in lateinischen Urkunden. Daraus folgt notwendig, daß 
diese Urkunden insoweit durch Übersetzung aus dem Deut­
schen entstanden sind 3) . Die Einsicht, daß ein Übersetzungs­
vorgang stattgefunden hat, ist so naheliegend, daß sie beinahe 
selbstverständlich ist. Und diese Erkenntnis ist auch in der 
geschichtlichen Literatur schon früher nicht übersehen und 
auch, allerdings mehr gelegentlich, verwertet worden. Aber mit 
der Einsicht oder der Zustimmung zu dieser Einsicht ist es 
noch lange nicht getan. Es ist vielmehr notwendig, daß wir 
uns die verschiedenen Folgen veranschaulichen, welche dieser 
Zwiespalt für das Rechtsleben, für die Entstehung der Rechts­
quellen, aber auch für ihre Anwendung ergeben hat. Dies ist 

gemal« S. 31 ff„ in den »Pßeghafte« S. 198, 99 und in der »Lex Fris.« 
s. 6ff. 

') Deutsche Literaturzeitung 1928, S. 1023 ff. (Besprechung meiner Stan­
desgliederung) und Ztschr. 1929, S. 481 ff. (Besprechung meiner Lex Frisio· 
num). 

2) Ztschr. 1928, S. 491 ff. (Besprechung meiner Standesgliederung). 
3) Dies gilt auch für die Urkunden der königlichen Kanzlei. Auch bei 

ihnen kann sich die Anwendung der Übersetzungslehre, die Stellung der 
Übersetzungsfrage als wertvoll erweisen. Ein Beispiel bietet das viel er­
örterte Würzburger Privileg von 1168 mit seiner Bargildenstelle, auf das. 
ich später eingehen werde. Vgl. § 52, N. VI. 
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eine Anforderung an die Fähigkeit des Forschers zu historischer 
Anschauung, die weit geht, und die nur allmählich durch Be­
obachtung konkreter Fälle und die Verallgemeinerung solcher 
Wahrnehmungen erfüllt werden kann. 

Wir müssen ferner aus den gewonnenen Erkenntnissen, aus 
der Seinsschau, wie man sagen kann, die richtigen Folgerungen 
für die wissenschaftliche Behandlung ziehen. Wir müssen Über­
setzungsprobleme erkennen, uns daran gewöhnen, grundsätzlich 
die Äquivalentfrage zu stellen 1). \\'ir müssen endlich nach den 
Hilfsmitteln fragen, die für die Lösung dieser neuen Aufgabe 
verwendbar sind. 

3. Unsere Geschichtswissenschaft hat diese Aufgaben einiger­
maßen vernachlässigt, und die Rechtsgeschichte erst recht. 
Meine früheren Hinweise sind bei meinen rechtshistorischen 
Mitforschern auf geringes Verständnis gestoßen 2) . Auch Spezial­
untersuchungen der Historiker sind mir nicht bekannt ge­
worden. Das große Lehrbuch von BERNHEIM übergeht die Über­
setzungslehre vollständig. BRESLAU behandelt in seinem Hand­
buche der Urkundenlehre die Urkundensprache sehr ein­
gehend 3), aber über den Übersetzungsvorgang wird nichts ge­
sagt. Gleiches gilt von der Urkundenlehre in dem Handbuche 
von BELow und MEINECKE. MEISTER betont allerdings in seinem 
Grundriß 4) die Notwendigkeit, den Übersetzungsvorgang bei der 
Auslegung zu beachten, aber MEISTER verweist dabei nur auf 
meine eigenen Ausführungen im Hantgemal. Daraus ist zu 
schließen, daß speziellere Untersuchungen der Historiker auch 
MEISTER nicht bekannt waren. Es dürfte daher eine Lücke be­
stehen, die der Ausfüllung bedarf. 

•) Auch die theoretische Einsicht ersetzt noch nicht die Gewöhnung. Als 
ich meine Biergelden veröffentlichte (1900) standen mir die Grundzüge der 
Übersetzungskritik bereits klar vor Augen. Aber ich habe es damals trotz­
dem versäumt, das oben erwähnte Würzburger Privileg von 1168 nach der 
Methode der Übersetzungskritik auszulegen Dadurch habe ich mir beson­
ders einleuchtende Nach weisungen für meine richtige Deutung der Bargilden­
stelle entgehen lassen, die ich jetzt nachbringe. Vgl. unten § 52, N. Vl. Es 
bedarf der Einübung, um die Übersetzungskritik richtig zu handhaben. 

2) Eine Ausnahme macht F. BEYERLE in seiner Rezension meiner Lex 
Fris. unten S. 29. Anm. 3. 

3) 2. Aufl. II S. 557 -608. 
•) Grundriß der Geschichtswissenschaft 1 6 a S. 32. 

1* 
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B. Die Übersetzungsformen. § 2. 

Die erste Aufgabe einer Übersetzungslehre geht dahin, die 
verschiedenen Formen festzustellen und zu kennzeichnen, die 
der Übersetzungsvorgang im Mittelalter aufweist. Diese Formen 
sind mannigfach: 

1. Wir finden einmal Übersetzungen aus dem Deutschen ins 
Lateinische. Ich will diese Form auch als »Grundübersetzung« 
bezeichnen. Die uns erhaltenen lateinischen Urkunden sind 
Ergebnisse dieser Grundübersetzungen. Es ist diese Form, die 
besonders deutlich erkennbar ist und auch im Vordergrund 
der Übersetzungslehre stehen muß. Der Übersetzungsvorgang 
ist ein Teilakt in der Entstehung der Urkunde. Die Erforschung 
der Urkundenentstehung, die in der Geschichtswissenschaft 
eine so hohe Ausbildung erfahren hat, muß auf die genaue 
Erforschung auch dieses Teilakts, des Übersetzungsvorgangs, 
erstreckt werden, zumal auch dieser Akt zu den Elementen 
der Kanzleitätigkeit gehört. Die Grundübersetzung mußte durch 
eine Person erfolgen, den Übersetzer oder Translator. Da im 
frühen Mittelalter die Laien in der Regel weder schrift- noch 
lateinkundig waren, so ist der Translator als Kleriker zu denken. 
Das deutsche Original will ich die »Vorlage« nennen, ohne 
Rücksicht darauf, ob es schriftlich fixiert war oder nicht, also 
in letzterem Fall streng genommen nur eine »Vorsage« in Be­
tracht kam. Eine Lateinschrift, die keine Übersetzung ist, son­
dern lateinische Gedanken wiedergibt, würde man der Über­
setzung als »Urschrift « gegenüberstellen. 

2. Neben der Grundübersetzung hat auch die Übersetzung 
aus dem Lateinischen ins Deutsche eine wichtige Rolle gespielt. 
Ich will bei ihr von »Rückübersetzung« oder, falls sie mündlich 
erfolgte, von »Vorübersetzung« reden. Solche Rücküberset­
zungen sind uns nur zum geringsten Teile erhalten und nur 
aus späterer Zeit. Sie sind uns nur dann erhalten, wenn sie 
schriftlich erfolgt waren, etwa um einen Lateintext behufs leich­
terer Anwendung durch eine deutsche schriftliche Fassung zu 
ersetzen 1). Aber dieses Bedürfnis trat erst ein, als die deutsche 
Schriftsprache üblicher geworden war. Die ganz große Mehr-

1) Lehrreiches bieten die friesischen Texte der gemeinfriesischen Rechts­
quellen, die wir in Abschnitt 2 besprechen werden. 
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zahl der in der Vergangenheit tatsächlich vorgekommenen 
Rückübersetzungen ist uns verloren gegangen, weil diese Rück­
übersetzungen münd 1 ich erfolgten. 

Das lateinische Gesetz, die lateinische Urkunde sollten die 
Anwendung von Rechtsnormen für die Dauer ermöglichen. 
Aber das Leben war deutsch. Ein Gesetz konnte nur dann 
auf deutsch redende und verstehende Menschen wirken, wenn 
es gelang, deutsche Normen aus der Urkunde zu entnehmen. 
Die Anwendung vor Gericht, die Anwendung bei einer Um­
gestaltung des Rechts, z. B. die Benutzung eines Gesetzes als 
Vorlage für ein neues, die Anwendung einer lateinischen Ur­
kunde in privater Verhandlung, die ganze Lebensfunktion der 
Lateintexte war dadurch bedingt, daß eine Rückübersetzung 
vorgenommen wurde. Und für die gedachten Zwecke genügte 
eine mündliche Vorübersetzung. Auch für diese Aufgabe war 
eine lateinkundige Person als Vorübersetzer notwendig. Ich will 
sie im Unterschied zum Translator »Vorübersetzer« nennen. 
Wiederum ist dabei an Kleriker zu denken. Diese mündlichen 
Vorübersetzungen sind natürlich viel häufigere Vorgänge ge­
wesen als die Grundübersetzung, aber sie sind für uns ver­
klungen. Ihren Inhalt können wir nur zuweilen aus der Wirkung 
ersehen, z. B. bei der Wiedergabe des Inhalts in einem anderen 
Gesetz 1) . 

3. Translator und Vorübersetzer waren in der Regel ver­
schiedene Personen. Die persönliche Verschiedenheit konnte 
Schwierigkeiten bieten und besondere Hilfsmittel veranlassen 2) . 

Die Personen konnten ja zeitlich getrennt sein. Wenn die ·Lex 
Salica im 9. Jahrhundert vorübersetzt werden sollte, so waren 

') Vgl. unten die Benutzung der Lex Ripuaria in der Lex Angliorum. 
§ 31 N. 8. 

2) Die Lebenserscheinung der mündlichen Übersetzung vor Gericht (»in 
mallo«), gestattet auch eine neue, wie mir scheint, einleuchtende Erklärung 
der M a 11 b e r g er G l o s s e. Die Vorübersetzung konnte erst erfolgen, 
wenn diejenige Stelle des Gesetzes aufgefunden war, welche sich auf die 
normbedürftige Frage bezog. Eine solche Ermittlung mußte Schwierigkeiten 
bieten, wenn das Gesetz umfangreich und der Kleriker (Romane) mit dem 
deutschen Recht nicht vertraut war. Die Aufgabe wurde erleichtert, wenn 
man den lateinischen Text für den Gebrauch vor Gericht (in mallo) mit 
deutschen Sc h 1 a g wo r t e n ausstattete. Als solche Inhaltsangaben für 
die Zwecke der Vorübersetzung, als Übersetzungsschlüssel, sind diese deut· 
schen Worte der Lex Salica aufzufassen. 
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Translator und Vorübersetzer durch Jahrhunderte voneinander 
geschieden. 

Die Rückübersetzung konnte richtig, aber auch falsch aus­
fallen. Sie konnte ein anderes deutsches Äquivalent ergeben 
als dasjenige, das die Worte des benutzten Lateintextes ver­
ursacht hatte. Diese Möglichkeit war besonders nahe gelegt, 
wenn die beiden Vorgänge durch lange Zeiten getrennt waren. 
Die Übersetzungssitte konnte einen Wechsel erfahren haben. 
Dann konnte die Rückübersetzung ein ganz anderes deutsches 
Äquivalent ergeben, als bei der Grundübersetzung gebraucht 
worden war. Die falsche Rückübersetzung änderte den Inhalt 
des Textes ohne jede Änderung des Wortlauts. Wurde die 
falsche Rückübersetzung üblich, oder durch Gesetz anerkannt, 
so konnten ältere Gesetze unter Beibehaltung ihres genauen 
Wortlauts den Inhalt vollständig ändern 1). Wenn ein Lateintext 
durch Vermittlung deutschredender Elemente z. B. einer ge­
setzgebenden Versammlung benutzt wurde, um einen neuen 
Lateintext herzustellen, so waren zwei Übersetzungen notwen­
dig, zuerst eine Vorübersetzung der lateinischen Vorlage in die 
deutsche Sprache 2), dann eine Übersetzung des Beschlusses, 
auch der unverändert gebilligten deutschen Norm, in das Latei­
nische behufs Herstellung des neuen Lateintextes. Wurde bei 
dieser zweiten Übersetzung für das deutsche Wort ein anderes 
Lateinäquivalent gewählt, als in der alten Vorlage enthalten 
war, so konnten sich bei der Vorlagebenulzung die Lateinworte 
ohne Sinnwechsel ändern 3). 

4. Die Notwendigkeit jedesmaliger Vorübersetzung mußte es 
dem Richter sehr erschweren, eine Kenntnis des ganzen Ge­
setzesinhalts zu gewinnen, namentlich bei umfangreichen Ge­
setzen. Heute gewinnt er das Verständnis durch Lesen und 

1) Vgl. unten das Constitutum Pippins. § 31. (Änderung des Anwendungs· 
gebiets für die Ingenuusnormen.) 

2) Auch heute können fremdsprachliche Gesetze bei legislativen Arbeiten 
durch Deutsche, welche diese fremde Sprache nicht kennen, nur dann be­
nutzt werden, wenn die fremdsprachliche Vorlage übersetzt wird. Das ist 
eigentlich selbstverständlich und ich würde es nic.ht erwähnen, wenn nicht 
v. SCHWERIN meine Annahme eines entsprechenden Verfahrens in der 
Karolingerzeit als sehr gekünstelt und deshalb unwahrscheinlich beanstandet 
hätte. Vgl. unten § 32, N. 3. 

3) Vgl. unten § 32. (Äquivalentvertauschung.) 
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Wiederlesen im Zusammenhang und Nachschlagen bei vor­
handener Beziehung mehrerer Gesetzesstellen. Das war im Mit­
telalter nicht möglich. Der Richter mußte sich die einzelne Ge­
setzesstelle von einem in der Regel wohl rechtsunkundigen 
Kleriker vorübersetzen lassen und war allen Übersetzungs­
fehlern hilflos preisgegeben. Eine Gesamtübersicht konnte er 
nur gewinnen, wenn er sich alle Vorschriften sukzessive vor­
übersetzen ließ und alles Gehörte im Gedächtnis behielt ohne 
Möglichkeit eigener Kontrolle. Durch diese Verhältnisse war 
die Einwirkung des Gesetzes auf das Rechtsleben sehr behin­
dert. Es ergaben sich so weitgehende Abweichungen, wie wir 
sie uns heute schwer vorstellen können 1). 

5. Die Notwendigkeit der Vorübersetzung war natürlich ein 
starkes Hindernis für die Tätigkeit gesetzgebender Versamm­
lungen. Heute hat jedes Mitglied des Parlaments eine gedruckte 
oder schriftliche Vorlage vor sich, und es kann sich die ge­
faßten Beschlüsse notieren. Im frühen Mittelalter fehlte dieses 
Hilfsmittel. Wenn eine Vorlage benutzt wurde, so gelangten 
nur diejenigen Teile zur Kenntnis der Versammlung, die vor­
übersetzt wurden. Das Vorübersetzte mußte im Gedächtnis 
behalten werden. Die gefaßten Beschlüsse versanken sofort in 
das Pergament, auch in dieser Hinsicht waren die Mitglieder 
auf ihre Erinnerungsbilder angewiesen. Der Vergleich eines 
Beschlusses mit einem früher gefaßten erforderte Rücküber­
setzung. Eine Totalrevision am Schlusse hätte die größten Um­
stände bereitet. Auch die heutigen Beschlüsse der Parlamente 
ergeben in großem Umfang Redaktionsfehler und Widersprüche, 
die auch bei der Revision nicht immer beseitigt werden. Das 

1 ) Ein anschauliches Beispiel gibt das Capitulare legi Salicae additum 
Ludwigs des Frommen M. G. Kap. 1. S. 292. Dies Capitulare sollte eigentlich 
den Zusatz erhalten »et inquisitio de sensu legis Salicae«, denn eine Ver­
sammlung wird über den Sinn gewisser Vorschriften der Lex Salica be­
fragt. Der kausale Zusammenhang liegt m. E. nahe: Ludwig und seine Rat­
geber konnten Latein und konnten lesen. Sie lasen die Lex Salica und 
stießen auf Rätsel. Sie beriefen eine Versammlung von Rechtskundigen, 
um die Rätsel zu lösen, aber ohne Erfolg. Gesetz und Rechtsleben hatten 
zum Teil gar keine Berührung. Die Rechtskundigen sagen aus, daß sie 
das Recht nicht so anwenden, wie es die Lex Salica hat, sondern wie es 
ihre Vorfahren anwendeten. Ja cap. 45 De migrantibus ist überhaupt 
nicht verstanden worden. Die vereinigte Rechtskunde und Sprachkunde 
des Kaiserreichs ist an der Rückübersetzung gescheitert. 
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frühmittelalterliche Verfahren mußte Redaktionsfehler in ganz 
anderem Umfange ergeben. Sie sind auch vorhanden, und 
zwar in einem Ausmaß, das jedem unglaublich erscheinen 
wird, dem es nicht gelungen ist, sich die Vorgänge einer sol­
chen Versammlung und die Folgen der Übersetzungsvorgänge 
lebendig zu veranschaulichen, oder der nicht durch stets wieder­
holte Beobachtung den richtigen Maßstab für die Möglichkeit 
gewonnen hat 1). 

6. Die Übersetzung vollzieht sich psychologisch gewürdigt 
durch eine Äquivalentsuche. Der Übersetzer will Gedanken, 
die in einer Sprache geformt sind, in einer andern Sprache 
wiedergeben. Die volle Erreichung des Zieles ist nicht mög­
lich, weil das Denken der Völker und sein sprachlicher Aus­
druck Verschiedenheiten aufweist. Es sind jeweils verschiedene 
Vorstellungsmassen, die mit einem Einzelworte verbunden wer­
den. Die Wiedergabe der Gedanken wird aber um so annähern­
der, je vollständiger der Übersetzer die Gedanken der Vorlage 
erfaßt und je freier er mit den Mitteln der fremden Sprache 
schaltet. Oft können die Gedanken nur dann einander ent­
sprechen, wenn die gebrauchten Worte, isoliert betrachtet, 
dies gar nicht tun. Wir reden in solchen Fällen von einer 
>freien« Übersetzung. Den Gegensatz dazu bildet die »Unfreie« 
Übersetzung, die »Wortübersetzung«, bei der für einzelne 
Worte der Vorlage ein jeweils passendes Äquivalent gesucht 
wird. Die extreme Form der Wortübersetzung kann man als 
»Äquivalentmethode« bezeichnen 2). Da die Unterschiede in der 
Bedeutung der Worte nicht beseitigt werden können, so ist 
eine Übereinstimmung von Worten oft nur auf Kosten der 
richtigen Wiedergabe des Gedankens zu erreichen. Die Wort­
übersetzung ist das einzige Mittel, wenn der Übersetzer durch 
Mangel an Sachkunde, Eile usw. daran gehindert ist, den Ge­
dankengang der Vorlage, den Zusammenhang zu verstehen. 
Weil der Übersetzer nicht von dem Zusammenhang ausgeht, 

1 ) Wer z. ß . ohne Vertrautheit mit den Übersetzungsproblemen unten 
in § 10 Nr. 4 liest, daß das friesische Wort für •Vater« mit &inimicus• über­
setzt sein soll, wird zunächst den Eindruck erhalten, daß ein solcher Fehler 
ganz unmöglich sei. Aber die genauere Überlegung und das Eingreifen 
zahlreicher gleichartiger Beobachtungen wird die Skepsis beseitigen. 

•) Ein klassisches Beispiel der Äquivalentmethode bietet der Lateintext 
der gemeinfriesischen Rechtsquellen, vgl. unten § 9. 
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so wird für die Wahl des Äquivalents nicht selten der ur­
sprüngliche oder anscheinende Begriffskern der beiden Worte 
entscheidend. Man kann von einer »Wurzeltreue« reden. 

7. Bei Rechtsaufzeichnungen war nun schon durch den 
Zweck der Aufzeichnungen eine gewisse Worttreue gegeben, 
die Äquivalentmethode in gewissem Grade notwendig. Der 
Wortlaut des Gesetzes war ja wichtig, er sollte so aufgezeichnet 
werden, daß er bei der Rückübersetzung wieder herauskam. 
Der Vorübersetzer konnte ein beliebiger anderer Kleriker sein. 
Was er bringen sollte, war nicht ein juristisches Gutachten, 
sondern Ermittlung der deutschen Textvorlage. Deshalb mußte 
jedem deutschen Rechtsworte ein bestimmtes Lateinwort ent­
sprechen, deshalb mußte man, soweit es ging, sich an die Über­
setzungssitten halten, die in den Glossaren enthalten waren, 
allerdings zeitlich und örtlich wechseln konnten. Auch da, wo 
das Latein sonst gut ist, müssen wir in den lateinischen Rechts­
worten die Wiedergabe deutscher Rechtsworte erwarten. 

8. Bei der wortgetreuen Übersetzung stehen die einzelnen 
Lateinworte und die deutschen Worte in einer Entsprechung, 
die man der Kürze halber als »Äquivalenz• bezeichnen kann. 
Sie tritt uns quellenmäßig in den Glossaren und Vokabularien 
entgegen, kann aber auch sonst erkannt werden. Wenn ich 
von dem Vorhandensein einer Äquivalenz, z. B. von ingenuus 
und edel rede, so verstehe ich darunter die Tatsache, daß edel 
mit ingenuus übersetzt werden konnte. 

9. Die Äquivalenz kann nun und das ist ebenso sicher wie 
wichtig eine m e h r f a c h e sein. In der Gegenwart sind die 
Wörterbücher Verzeichnisse der im Verhältnis zu einer fremden 
Sprache möglichen Äquivalenzen. Jedes Blatt in einem solchen 
Wörterbuch zeigt, daß für dasselbe deutsche Einzelwort eine 
Mehrheit von fremden Worten als Übersetzung in Frage kommt. 
Wir finden bei demselben deutschen Worte verschiedene Latein­
worte verzeichnet und umgekehrt bei demselben Lateinworte 
mehrere deutsche Worte. Dadurch wird die Möglichkeit ver­
schiedenartiger Übersetzung bezeugt. Diese Möglichkeit ist eine 
notwendige Folge daraus, daß sich die Bedeutungen der Einzel­
worte in den verschiedenen Sprachen nicht in vollem Umfange 
decken. Diese Möglichkeit verschiedener Übersetzung desselben 
Worts hat natürlich auch im Mittelalter bestanden, wie sich 
sowohl aus den Glossen wie aus der Beobachtung der Über-
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setzungsfällle ergibt. Die abstrakte Möglichkeit ist wohl früher 
niemals verkannt und nur das konkrete Vorkommen nicht 
immer gesehen worden. Ich würde alle diese Selbstverständ­
lichkeiten nicht besonders hervorheben, wenn nicht neuerdings 
v. ScuwERIN sie als höchst unwahrscheinlich beanstandet hätte 
(vgl. u. § 27). Die Möglichkeit einer doppelten Übersetzung will 
ich als Doppel ä q u i v a lenz bezeichnen. Wir werden bei 
der Erörterung der Standesbezeichnungen zwei besonders wich­
tige Doppeläquivalenzen kennen lernen. Das deutsche Wort 
»edel« konnte sowohl mit »nobilis« wie mit »ingenuus<1. über­
setzt und das Lateinwort »ingenuus« nicht nur für »edel«, 
sondern auch für »frei<1. gebraucht werden 1). 

10. Die Übersetzung ist vielfach schwierig und war es für mittel­
alterliche Translatoren besonders. Die Schwierigkeit konnte 
durch besondere Umstände erhöht werden, mangelnde Sprach­
und mangelnde Sachkenntnis, Eile usw. Dann konnte es vor­
kommen, daß der Translator der Grundübersetzung bei der 
Wortübersetzung andere Äquivalente wählte, als er nach dem 
Zusammenhang hätte wählen sollen. Es entstanden Über­
s et zu n gs f ehler. Nach unserem Maßstab, der die Wieder­
gabe der Gedanken fordert, liegt ein Übersetzungsfehler immer 
vor, wenn das gewählte Lateinwortin dengegebenen Zusammen­
hang nicht hineinpaßt, mag es auch in anderem Zusammen­
hang als Äquivalent verwendbar sein. Solche Übersetzungs­
fehler werden wir bei der Kritik des Jus Vetos Frisicum in 
großem Umfange kennenlernen. Aber sie sind auch sonst 
reichlich vorhanden. Die Fehler, die auf der Äquivalentme­
thode beruhen, konnten bei der Rückübersetzung, wenn sie 
in derselben Weise vorgenommen wurde, beseitigt werden, 
aber es konnten auch in die Grundübersetzung sich Fehler 
einschleichen, die sich der Erkenntnis entzogen. Denn die 
Rückübersetzung war auch eine schwierige Aufgabe, um so 
schwieriger, je größer der zeitliche Abstand des Vorübersetzers 

1 ) Auch das Lateinwort »justitia« kann für verschiedene deutsche Worte 
stehen, z. B. sowohl für Gerechtigkeit (subjektives Recht) als auch für Ge­
richt. Auf der Übersetzung mit einem falschen Äquivalente beruht die her­
kömmliche Deutung der Bargildenstelle des Würzburger Privilegs von 1168, 
die zu wichtigen rechtshistorischen Irrtümern geführt hat. Vgl. unten 
§ 52 VI. 
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